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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth als Dissertation 
unter dem Titel „Die erbrechtliche Mit- und Fremdverwaltung eines von Todes 
wegen erworbenen oHG-Anteils“ angenommen.

Die Abfassung dieser Arbeit war mir eine Herzensangelegenheit. Die Idee 
hierzu entstammt aus der Zeit, in der ich mich auf den Staatsteil der Ersten 
Juristischen Prüfung vorbereitet habe. Doch erst nach Ablegung der Zweiten 
Juristischen Prüfung fand ich die Zeit, mich mit diesem Thema genauer aus-
einanderzusetzen. Mein Doktorvater, Prof. Dr. Knut Werner Lange, ermunterte 
mich schließlich, meine Ideen in die Tat umzusetzen. Er stand mir stets mit Rat 
und Tat zur Seite und ergänzte so meine juristische Ausbildung um eine wissen-
schaftliche Komponente. Seine menschliche und zugleich rationale Art wird mir 
stets ein Vorbild in meiner eigenen beruflichen Laufbahn sein. Im Rahmen 
meiner Tätigkeit an seinem Lehrstuhl gewährte er mir darüber hinaus diejenigen 
Freiheiten, ohne die das vorliegende Werk nicht das hätte werden können, was es 
heute ist. Ihm sei für die wertvolle Unterstützung von ganzem Herzen gedankt.

Prof. Dr. Jessica Schmidt möchte ich für die äußerst zügige Erstellung des 
Zweitgutachtens danken.

Ferner sei meinen ehemaligen Arbeitskolleginnen, Dr. jur. Eva-Maria Ländner 
und Kim Hirschmüller, gedankt, mit denen ich eine wundervolle Zeit am Lehr-
stuhl verbracht habe und die den Lehrstuhlalltag stets zu etwas ganz Besonderem 
machten.

Ebenfalls möchte ich Samuel Wiegand und Valerie Gerken für ihr Engagement 
ganz herzlich danken.

Andreas Keßler, in Vertretung der Stiftung Vorsorge, sei für die Unterstützung 
bei den Druckkosten gedankt.

Herauszuheben sind meine Eltern, ohne deren bedingungslose Unterstützung 
ich nicht zu dem Menschen geworden wäre, der ich heute bin. Auch andere 
Personen meines Privatlebens sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Alina Preiß 
möchte ich dafür danken, dass sie stets an mich und meine wissenschaftliche 
Arbeit geglaubt hat und mich immer wieder ermunterte, diese fertigzustellen. 
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München, im Januar 2020 Rouven Eichten
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1. Kapitel

Einleitung und Darstellung der etablierten Ansicht





§  1 Einleitung

Die körperschaftlich verfassten juristischen Personen, insbesondere die Kapital
gesellschaften, bilden eine der beiden großen Säulen, mit denen eine privatwirt
schaftliche Unternehmung organisiert werden kann. Wenn in diesen Organi
sationsformen ein Mitglied stirbt, steht vom Ausgangspunkt her unweigerlich 
das bürgerliche Erbrecht auf dem Plan. Ein besonderes geschriebenes Unter
nehmererbrecht gibt es – bis auf einige wenige, punktuelle Normierungen1 – 
nicht. Anteile an juristischen Personen, insbesondere die der GmbH2, der AG3, 
des Vereins4 – egal ob eingetragen oder nicht eingetragen5 – und selbst der Ge
nossenschaft6 werden grundsätzlich7 und im Wesentlichen unter Ägide des un
modifizierten erbrechtlichen Regelungskorsetts vererbt und im Anschluss daran 
verwaltet und verteilt.

Ganz anders wird seit jeher bei der anderen großen Säule privatwirtschaft
licher Unternehmensorganisationen verfahren. Diese sind nicht in den Organi
sationsrahmen einer körperschaftlich verfassten juristischen Person gekleidet, 
ihnen kommt aber mit Rücksicht auf ihr Auftreten im Rechtsverkehr ein gewisses 

1  Vgl. etwa §  177 HGB, §  131 Abs.  3 S.  1 Nr.  1 HGB, §  139 HGB, §  146 Abs.  1 S.  2 HGB, 
§  69 AktG; §  18 GmbHG, §  77 GenG.

2  Vgl. nur §  18 GmbHG. Spezifisch zur Testamentsvollstreckung, s. BayObLGZ 1991, 127, 
134 f. und Wachter, ZNotP 1999, 226 ff.

3  Vgl. nur §  69 AktG.  Im Übrigen gelten dieselben Beschränkungen wie bei der GmbH,   
s. Reimann, in: Staudinger, §  2205 Rdnr.  210 m. w. N.

4  Vgl. jedoch §§  40 S.  1, 38 BGB; zur Universalsukzession, s. Leuschner, in: MüKo-BGB, 
§  38  Rdnr.  48:  „Das Hindernis für die Universalsukzession (…) ist im Vereinsrecht ohne 
Parallele“. Gleichwohl  für  eine Testamentsvollstreckung an der  „Außenseite“ der Mitglied
schaft Damrau, in: Soergel, §  2205 Rdnr.  48.

5  Im Lichte des Vereinsgrundrechts gem. Art.  9 Abs.  1 GG sind auf den nicht eingetragenen 
Idealverein  –  entgegen  §  54  S.  1  BGB  –  im Wesentlichen  die  §§  21 ff.  BGB  analog  anzu
wenden, s. Schöpflin, in: BeckOK-BGB, §  54 Rdnr.  15.

6  Vgl.  §  77 Abs.  1, Abs.  2  GenG;  zur  Universalsukzession,  s.  Leipold,  in:  MüKo-BGB, 
§  1922 Rdnr.  84. Zur Testamentsvollstreckung, s. Reimann, in: Staudinger, §  2205 Rdnr.  211.

7  Unter Berücksichtigung, dass bei einigen Gesellschaftsformen, etwa dem Verein, §  40 S.  1 
BGB, und der Genossenschaft, §  77 Abs.  2 GenG, eine Fortsetzungsklausel erforderlich ist, um 
den Anteil (dauerhaft) vererblich zu stellen.
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Maß an Eigenständigkeit zu.8 Zu ihnen gehören etwa die Personengesellschaften, 
wie z. B. die oHG, die KG, die PartG, die Außen-GbR und der EWIV. Um die 
dogmatische Durchdringung des Erbrechts im Umfeld eben dieser Personen
gesellschaften sind, nicht zuletzt wegen der anspruchsvollen Dogmatik, bereits 
unzählige Juristen9  bemüht gewesen;  es  dürfte  sich um einen der  am meisten 
diskutierten Bereiche  in  der Rechtswissenschaft  handeln  und  auch  die Recht
sprechung zu diesem Thema ist schier unüberschaubar.10 Das besondere Wesen 
der bürgerlichrechtlichen Erbenhaftung,11 insbesondere die Art und Funktions
weise der im Erbrecht für Nachlassverbindlichkeiten vorgesehenen Institute, mit 
denen die Haftung des Erben entgegen des Grundsatzes in §  1967 Abs.  1 BGB 
auf den Nachlass beschränkt werden kann,12 sowie die damit verbundenen Aus
wirkungen auf den Zustand von Schuld und Haftung,13 treten in ein Spannungs
feld mit dem für Personengesellschaften so typischen akzessorischen Haftungs
modell.14 Diese und weitere Faktoren veranlassen die etablierte Ansicht zu einer 
Modifikation  des  Erbrechtsgefüges,  v. a.  soweit  es  um  die  dort  vorgesehenen 
Formen der Mit- und Fremdverwaltung des Nachlasses geht.15

I. Anlass und Ziel der nachfolgenden Untersuchung

Die wegweisenden Entscheidungen in der Rechtsprechung und die Literaturbei
träge zu diesem Thema sind jedoch in den 1980er und 1990er Jahren im Wesent
lichen zu einem (vorläufigen) Abschluss gelangt.16 Seitdem verharrt die Rechts

8  Die  Innengesellschaften, wie  die  stille Gesellschaft  und die  Innen-GbR,  sollen bei  der 
nachfolgenden Betrachtung daher außer Acht bleiben.

9 Homann, S. II spricht gar von „Generationen von Juristen“.
10  Bezeichnend  ist der Aufsatz von Ebel,  Jura 1980, 367, der  im Titel von einem „Jahr-

hundertproblem“ spricht.
11 Dobler, in: Staudinger, §  1967 Rdnr.  3 ff.
12  Zu nennen  sind hier  insbesondere das Aufgebotsverfahren  i. S.d. §§  1970 ff. BGB, die 

Nachlass(insolvenz)verwaltung i. S.d. §§  1975 ff. BGB und den §§  315 ff. InsO, die Dürftigkeits- 
und Überschwerungseinrede i. S.d. §§  1990–1992 BGB sowie die Einrede der Miterben einer 
ungeteilten Erbengemeinschaft gem. §  2059 Abs.  1 S.  1, Abs.  2 BGB, wobei letztere zusätzlich 
einen  Zugriff  auf  ihren  Erbteil  dulden müssen.  S.  weiterführend  hierzu: Rebmann,  S.  9 ff.; 
Christ, in: Ebeling / Geck-Erbengemeinschaft, Teil I Rdnr.  653 ff. und 706 ff.

13 S. hierzu Dauner-Lieb, S.  30 ff.
14 S. noch §  2 III. 3. a) aa) und §  3 I. 1.
15 S. noch §  2.
16  Zu nennen sind hier aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung  insbesondere: BGHZ 

22, 186; BGHZ 68, 225; BGHZ 98, 48 ff. und BGHZ 108, 187 ff. In der Literatur befassten sich 
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre letztmalig vermehrt Veröffentlichungen in der Literatur 
mit diesem Problemkreis, v. a. mit dem Ziel, die Ergebnisse aus den letzten beiden genannten 



5§  1 Einleitung

entwicklung in der Praxis in diesem Bereich in einer Art „Winterschlaf“, in dem 
kaum mehr Entwicklungen zu verzeichnen sind.17 Diesen aus Sicht des Ver
fassers wenig befriedigenden Zustand möchte die vorliegende Schrift zum An
lass nehmen, um neue Anreize einzubringen, die zu einer Fortentwicklung des 
Status quo beitragen sollen. So sollen die Probleme, welchen man mit diesem 
modifizierten Erbrechtsgefüge begegnet, herausgearbeitet werden, um in dieser 
Hinsicht neue Diskussionsimpulse zu schaffen.18 Daneben haben sich in der 
neueren Zeit Entwicklungen ergeben, an denen sich die Folgerichtigkeit des Be
gründungsmodells der etablierten Ansicht erneut messen lassen muss. Zu nennen 
ist  hier  insbesondere  die  Zulassung  von  Kapitalgesellschaften  ohne  nennens
werte Eigenkapitalanforderungen als Gesellschafterinnen von Personengesell
schaften. Denn diese Rechtsentwicklung provoziert Literaturstimmen, die über 
das bisher unüberwindlich scheinende Spannungsfeld zwischen der bürger lich
rechtlichen Erbenhaftung und der Gesellschafterhaftung neu nachdenken 
wollen.19  In der vorliegenden Ausarbeitung  soll  ein Beitrag  in diese Richtung 
geleistet werden.20 Schlussendlich möchte dieses Werk auch einen erneuten An
lauf wagen und Möglichkeiten für ein alternatives Begründungsmodell ausloten, 
das im Umfeld von Personengesellschaften ein bedeutend näher am Gesetz an
gelegtes Erbrechtsgefüge zulässt.21  Dass  diese  Zielvorgabe  dem  juristischen 
Forschen  Pate  steht,  versteht  sich  von  selbst.  Denn  insofern  ist  mit Haas zu 
konstatieren: „Die Autorität des Gesetzes gebietet, gerechte und den Ansprüchen 
des Lebens genügende Lösungen von Rechtsfragen, solange es irgend geht, im 
Wege der Auslegung der Gesetze zu gewinnen“22. Um beurteilen zu können, ob 
ein am unmodifizierten Erbrechtsgefüge ausgerichtetes Begründungsmodell im 
Umfeld von Personengesellschaften eine „genügende Lösung“ darstellen kann, 
muss tief in die Vorbehalte eingestiegen werden, die die etablierte Ansicht zu der 
Modifizierung  des Erbrechtsgefüges  zwingen. Die Rechtsprechung  zur Modi
fizierung  des  Erbrechtsgefüges  reicht  weit  in  die  Vergangenheit  zurück  und 
nötigt daher zunächst zu einer grundsätzlichen Skizzierung des Rechtszustands, 
in  dem  sich  Deutschland  vor  1900  befand,  sowie  zu  einer  Beleuchtung  des 
gesetzgeberischen Willens,  der  im  ausgehenden  19.  Jahrhundert  bei  den  zur 

Entscheidungen des BGH zu systematisieren. Zu nennen sind hier v. a. die noch eingehend zu 
untersuchenden Veröffentlichungen von Siegmann, Muscheler, Weidlich und Lorz.

17  Rühmliche Ausnahme ist die im Jahr 2012 festgestellte Eintragungsfähigkeit eines Testa
mentsvollstreckervermerks bei angeordneter Testamentsvollstreckung an einem Kommandit
anteil, vgl. BGH, NJW-RR 2012, 730, 731 Rdnr.  15.

18 S. noch §  2.
19 S. hierzu noch §  3 I. 2. a) m. w. N.
20 S. hierzu noch §  3 I. 3. und 4.
21 S. hierzu noch §  3.-12.
22 Haas, S.  42.
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Schaffung des BGB und HGB berufenen Kreisen vorherrschte.23 Erst wenn man 
sich über diese Aspekte Klarheit verschafft, kann ergründet werden, auf welchen 
Ausgangsprämissen  das  modifizierte  Erbrechtsgefüge  der  etablierten Ansicht 
wirklich aufbaut. Zur Frage, wie gut die darin zum Ausdruck kommenden Vorbe
halte  gegen  ein  unmodifiziertes  Erbrechtsgefüge  den  Transfer  in  das  Rechts
gefüge des BGB und HGB überstanden haben, sollen neue Denkanstöße geliefert 
werden. Diese Erkenntnisse wiederum schaffen die Voraussetzung für eine neu 
bewertete Schlussfolgerung, ob eine Abkehr vom modifizierten Erbrechtsgefüge 
nötig oder zumindest möglich ist und wenn ja, welche Instrumentarien bereits 
das geltende Gesetz liefert, um die Vorbehalte der etablierten Ansicht zu zer
streuen bzw. in welchen Bereichen eine Rechtsfortbildung erforderlich ist, damit 
diese Abkehr mit den praktischen Bedürfnissen des Rechtsverkehrs in Einklang 
gebracht werden kann. Ein entsprechender überblicksartiger Ausblick auf die zu 
erwartende  Rechtsentwicklung  in  diesem  Bereich  bildet  den  Abschluss  der 
Untersuchung.24

II. Untersuchungsgegenstand

Diese soeben beschriebenen Schritte erfordern umfangreiche Erläuterungen. Um 
die hiermit verfolgten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, muss der Unter
suchungsgegenstand daher möglichst genau determiniert werden. Dieses Werk 
trägt den Untertitel: „Zur erbrechtlichen Mit- und Fremdverwaltung eines von 
Todes wegen  erworbenen  oHG-Anteils“. Sachlicher Untersuchungsgegenstand 
in dieser Arbeit ist damit alleine der oHG-Anteil. Primär ist damit auf die Rechts
lage in der oHG abzustellen. Jedoch soll auch die zu anderen Personengesell
schaftsanteilen  ergangene  Rechtsprechung  und  Literatur  beleuchtet  werden, 
soweit sie wegen der grundlegenden Funktionsähnlichkeit aller Personengesell
schaften25 Anlass bieten, um die von der etablierten Ansicht praktizierte Modi
fikation des Erbrechts im Umfeld von oHG-Anteilen in seiner Funktionsweise 
besser zu verstehen. Auch wenn man dies vermuten könnte, ist mit dem Begriff 
„oHG-Anteil“ nicht eine vermögensrechtliche Mitberechtigung des Ge
sellschafters am Gesellschaftsvermögen gemeint. Der Kapitalanteil ist zwar an 
verschiedenen Stellen  im Gesetz  erwähnt,  §§  120 Abs.  2,  121 Abs.  1  S.  1  und 
Abs.  2 S.  2, 122 Abs.  1, Abs.  2, 155 Abs.  1 HGB, und würde eigentlich auch über 
die Bezugnahme des §  105 Abs.  3 HGB auf §  719 Abs.  1 Hs.  1 Var.  1 BGB als 

23 S. noch §  2 I. 4. und §  3 X. 4.
24 S. noch §  14.
25  Für die KG, s. §  161 Abs.  2 HGB; für die PartG, s. §  1 Abs.  4 PartGG bzw. §  9 Abs.  1 

PartGG, §  1 EWIV-AG.
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dingliches Recht Geltung beanspruchen.26 Wenn man jedoch aus der Vorschrift 
des §  124 Abs.  1 HGB mit der ganz überwiegenden Auffassung die Erkenntnis 
zieht,  dass  der  oHG Rechtsfähigkeit  zukommt,  kann  der Anteil  nicht  als  un
mittelbare, dingliche Mitberechtigung der Gesellschafter am Gesellschaftsver
mögen existieren. Denn dann ist nur die Gesellschaft selbst Trägerin des Gesell
schaftsvermögens.27 Wenn  diese Arbeit  daher  den  Begriff  „oHG-Anteil“ ver
wendet, tut sie dies weniger, um die etablierte Vorstellung von der Rechtsfähigkeit 
der  oHG  infrage  zu  stellen,  als  vielmehr,  um  die  vom  BGH28 in den ent
scheidenden  Urteilen  geprägte  und  von  der  Literatur29 vielfach aufgegriffene 
Terminologie fortzuführen. Mit dem Begriff „oHG-Anteil“ im hier verstandenen 
Sinn ist daher die gesamte Mitgliedschaft gemeint, m.a.W. die Gesellschafter
stellung als subjektives Recht.30 Untersuchungsgegenstand ist dabei nachfolgend 
nur  der  von  Todes  wegen  erworbene,  d. h.  der  vererbte,  oHG-Anteil.  Ein  im 
Wege  der  dinglichen  Surrogationsvorschriften  des  Erbrechts  (§§  2019 Abs.  1, 
2041  S.  1  [analog],  2111 Abs.  1  S.  1  BGB)  erworbener  oHG-Anteil  ist  nicht 
Gegenstand der Untersuchung.31 Als lose Orientierungshilfe können jedoch 
insbesondere die in den §§  3–12  herausgearbeiteten Ergebnisse dieses Werks 
auch dort fruchtbar gemacht werden.32

26  So  die  ältere  Rechtsprechung,  vgl.  BGH,  NJW  1990,  1181.  S.  auch  die  traditionelle 
Lehre: Weber-Grellet, AcP 182, 316, 328 f. (§  124 Abs.  1 HGB als Rechts- und Prozessstand
schaft); Zöllner, in: FS Gernhuber, S.  563 ff., insbesondere 569 ff.; relativierend zur GbR ders., 
in: FS Kraft, S.  701 ff., insbesondere 718: „(...) so wird man halt künftig von der rechtsfähigen 
BGB-Gesellschaft sprechen. Das Gemeinwohl wird dadurch nicht wesentlich leiden, aber auch 
nichts gewinnen“.

27  So die heutige etablierte Ansicht zu §  124 Abs.  1 HGB: BGH, NJW 2008, 1737, 1738 
Rdnr.  15; Klimke, in: BeckOK-HGB, §  124 Rdnr.  1; Schäfer, in: Staub-HGB, §  124 Rdnr.  3 f.; 
Schmidt, in: MüKo-HGB, §  124 Rdnr.  1 f.; s. auch zur Rechtsfähigkeit der Außen-GbR: BGHZ 
146, 341.

28  Vgl. etwa BGHZ 22, 186 ff. (Gesellschaftsanteil / Anteil); BGHZ 58, 316 ff. (Kommandit
anteil / Anteil); BGHZ 68, 225 ff. (Gesellschaftsanteil / Anteil); BGH, NJW 1981, 749 f. (Gesell
schaftsanteil / Anteil); BGH, NJW 1983, 2376 f. (Gesellschaftsanteil / Anteil), BGH, NJW 1985, 
1953,  1954  (Gesellschaftsanteil / Anteil / Kommanditanteil);  BGHZ  91,  132,  135 ff.  (Gesell
schaftsanteil / Anteil); BGHZ 98, 48 ff. (Gesellschaftsanteil / Anteil); BGH, ZEV 2012, 335, 337 
(Kommanditanteil / KG-Anteil).

29 Vgl. etwa: Schäfer,  in:  Staub-HGB,  §  139  Rdnr.  45  (Gesellschaftsanteil);  Lorz, in: 
E / B / J / S-HGB, §  139 Rdnr.  66 (Anteil / Personengesellschaftsanteil); Kamanabrou, in: Oetker
HGB, §  139 Rdnr.  6 (Anteil / Gesellschaftsanteil).

30  Gesellschaftsanteil und Mitgliedschaft ebenfalls synonym benutzt Saenger, in: Schulze
BGB, §  719 Rdnr.  9.

31  S. hierzu aus dem Blickwinkel der etablierten Ansicht Siegmann, S.  247 ff. sowie Kilian, 
S.  169 ff.

32  Insofern  stellt  sich  die  Interessenlage  nämlich  ähnlich  dar. Dies muss  jedenfalls  dann 
gelten, wenn man  im Falle des nachlassbezogenen Erwerbs  eines oHG-Anteils durch einen 
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Die  im  Titel  dieser Arbeit  beschriebene  erbrechtliche Mit-  und  Fremdver
waltung  stellt  den  situativen Untersuchungsgegenstand dar. Die  im BGB vor
gesehenen Formen erbrechtlicher Mit- und Fremdverwaltung bilden dabei das 
unmodifizierte Erbrechtsgefüge, deren Korrektur durch die etablierte Ansicht das 
in §  2  untersuchte  modifizierte  Erbrechtsgefüge.  Unter  erbrechtlicher Mitver
waltung ist dabei die Erbengemeinschaft gemeint, wie sie in den §§  2032 ff. BGB 
geregelt  ist.  Das  hier  verfolgte  alternative  Begründungsmodell  einer  Mitver
waltung  am  oHG-Anteil  in  Form  der  Erbengemeinschaft  wird  im  2.  Kapitel 
(§§  3–7)  dargelegt. Unter  erbrechtlicher Fremdverwaltung  sind Möglichkeiten 
zu  verstehen,  wie  ein  Nachlass  mittels  erbrechtlicher  Institute  von  dritten 
Personen verwaltet werden kann. Solche erbrechtlichen Institute sind, neben der 
Testamentsvollstreckung, die Nachlasspflegschaft zum Zwecke der Befriedigung 
der Nachlassgläubiger (Nachlassverwaltung), die Nachlassinsolvenzverwaltung 
und die Nachlasspflegschaft  i. S.d. §§  1960 Abs.  2, 1961 BGB (Nachlasspfleg
schaft). Ob eine unmodifizierte erbrechtliche Fremdverwaltung eines oHG-An
teils möglich ist, den ein Alleinerbe (Gesellschafter-Erbe) von Todes wegen er
worben hat, wird im 3. Kapitel (§§  8–10) beleuchtet. In gewisser Weise könnte 
auch der Vorerbe als erbrechtlicher Fremdverwalter der dem Nacherben später 
anfallenden Erbschaft betrachtet werden. Doch soll auf die Probleme der Vor 
und Nacherbschaft,33 genauso wie auf das eng damit zusammenhängende 
Problem einer Zwangsverwaltung an dem zur Vorerbschaft gehörenden oHG-An
teil i. S.d. §§  2128 Abs.  2, 1052 Abs.  1 S.  1 BGB,34 nicht eingegangen werden. Im 
4. Kapitel (§§  11 und 12) sollen schließlich überblicksartig die Formen der Mit- 
und  Fremdverwaltung  übereinandergelegt  werden,  um  Möglichkeiten  auszu
loten, wie mit Hilfe  einer  Fremdverwaltung  eine Konzentration  der  erbrecht
lichen Mitverwaltung erreicht werden kann. Hierbei soll exemplarisch auf das 
Rechtsinstitut  der Testamentsvollstreckung  sowie die Rechtsfigur  der  gemein
schaftlichen Vertretung eingegangen werden.

Fremdverwalter  (s. hierzu Grotheer,  in: BeckOGK-ZR, §  2205 Rdnr.  21 ff.) das  in §  9  IV. 1. 
sowie §  10  I.  3.,  II.  3. und III.  3. herausgearbeitete Ergebnis einer teilweisen persönlichen 
Haftung der Erben durch eine analoge Anwendung des §  139 HGB abzumildern sucht.

33 Der Vorerbe kann Gesellschafter eines vererbten oHGAnteils sein, vgl. Kamanabrou, in: 
Oetker-HGB, §  139 Rdnr.  44. Mit Eintritt des Nacherbfalls entstehen in der Hand des Nach
erben erneut die Rechte aus §  139 HGB, wenn der Vorerbe deren Ausübung ungenutzt ver
streichen ließ, Schäfer, in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  86.

34  Letztlich begegnet die etablierte Ansicht dem Rechtsinstitut der Zwangsverwaltung an 
der Nacherbschaft mit denselben Bedenken wie den anderen Formen erbrechtlicher Fremdver
waltung, vgl. Deppenkemper, in: BeckOGK-ZR, §  2128 Rdnr.  20.1; Flume, Allgemeiner Teil 
I-1, §  7 III 4, S.  101.



§  2 OHG-Anteil im modifizierten Erbrechtsgefüge

Als Vorarbeit soll zunächst das modifizierte Erbrechtsgefüge beleuchtet werden, 
das die etablierte Ansicht bei der Vererbung eines oHGAnteils anwendet. Dies 
soll nicht nur der Erkenntnis dienen, an welchen Stellen das Erbrechtsgefüge 
letztlich von der etablierten Ansicht modifiziert wurde. Es soll auch beleuchtet 
werden,  zu  welchen  nachteilhaften  Korrekturen  und  Folgekorrekturen  dieses 
modifizierte Erbrechtsgefüge in seiner Konsequenz führt und wo letztlich eine 
Korrektur gar nicht möglich ist und ein offener Wertungswiderspruch durch die 
etablierte Ansicht hingenommen werden muss.

I. Ausgangspunkt: Modifikation der erbrechtlichen 
Universalsukzession

Wer sich dem modifizierten Erbrechtsgefüge nähern will, muss einen Ausgangs
punkt für seine Betrachtung finden. Zweifelsohne wird der Ausgangspunkt des 
modifizierten Erbrechtsgefüges durch die Modifikation der erbrechtlichen Uni
versalsukzession gebildet.

1. Singularsukzession als Veränderung der erbrechtlichen 
Universalsukzession

Nach der erbrechtlichen Universalsukzession gem. §  1922 Abs.  1 BGB geht mit 
dem Tode  (Erbfall)  einer  Person  (Erblasser)  deren Vermögen  (Erbschaft  bzw. 
Nachlass1) als Ganzes auf eine Person (Alleinerbe) oder mehrere Personen über, 
wobei in letzterem Fall diese mehreren Personen gem. §  2032 Abs.  1 BGB zur 
gesamten Hand an allen Nachlassgegenständen beteiligt sind (Erben bzw. Mit
erben). Nach der erbrechtlichen Universalsukzession gehört also entweder dem 
Alleinerben oder allen Miterben zur gesamten Hand letztlich alles, was zur Erb
schaft gehört. Dass einzelnen Miterben nach dem Willen des Erblassers be
stimmte Gegenstände zufallen sollen, spielt für die erbrechtliche Universal

1  Zur Deckungsgleichheit von Erbschaft und Nachlass, s. noch §  2 II. 1. c).
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sukzession damit keine Rolle.2 Dieser Grundsatz der erbrechtlichen Universal
sukzession wird nach der etablierten Ansicht insoweit modifiziert, als durch den 
Erbfall  der  Übergang  einer  Mitgliedschaft  des  Erblassers  an  einer  werbend 
tätigen oHG3 in Rede steht. Die Modifikation gestaltet sich dabei wie folgt: Sind 
vom Erblasser mehrere Erben eingesetzt, soll die zwischen ihnen gem. §§  2032 ff. 
BGB bestehende Erbengemeinschaft nicht diesen oHG-Anteil, sondern nur die 
übrige Hinterlassenschaft des Erblassers umfassen können. Wenn daher die Ver
erbung eines oHG-Anteils in Rede steht, soll dieser mit dem Erbfall an dem in 
der Erbengemeinschaft gebundenen Sondervermögen vorbeigehen und direkt 
demjenigen oder denjenigen Erben unmittelbar anfallen, der oder die nach dem 
letzten Willen des Erblassers den Gesellschaftsanteil erben soll(en) (Sonder
erbe[n]). Folgt  nur  ein Sondererbe  in den oHG-Anteil  nach,  ist  dieser Allein
inhaber des oHGAnteils.4  Rücken  hingegen mehrere  in  den  oHG-Anteil  ein, 
bilden diese keine Sondergemeinschaft am real ungeteilten oHGAnteil. Viel
mehr wird  der  oHG-Anteil,  kraft Gesetzes  und  realiter,  in  so  viele Teilstücke 
aufgeteilt, wie es Sondererben gibt, wobei jedem der Sondererben grundsätzlich 
ein seiner Erbquote entsprechend großes Teilstück zukommt.5 Die Teilstücke des 
so aufgeteilten oHGAnteils sollen wiederum eigenständige oHGAnteile 
bilden.6  Jeder Sondererbe,  dem nach dem Willen des Erblassers  ein Teilstück 
zufällt, soll damit ein eigenständiger, im Innenverhältnis zu den anderen Erben 
insoweit ungebundener Gesellschafter (Sondererbengesellschafter) sein.7 Dies 
zusammengenommen  bildet  die  Modifikation  der  erbrechtlichen  Universal
sukzession, die heute nahezu einmütig in Rechtsprechung und Lehre vertreten 
wird (etablierte Ansicht8). Da der oHGAnteil letztlich an der Erbengemeinschaft 

2 Leipold, in: MüKo-BGB, §  1922 Rdnr.  150. Dieser Umstand kann allenfalls eine schuld
rechtliche  Grundlage  für  ein  Vorausvermächtnis  gem.  §  2150  BGB  bzw.  eine  Teilungs
anordnung gem. §  2048 BGB sein,  sodass der  einzelne Miterbe  im Nachgang der  erbrecht
lichen Universalsukzession die Auskehr dieses Gegenstands beanspruchen kann.

3 Nachfolgend oHGAnteil genannt, wenn nicht explizit von werbendem oHGAnteil ge
sprochen wird, um eine direkte Abgrenzung zum Liquidationsanteil aufzuzeigen.

4 Preuß, in: BeckOGK-ZR, §  1922 Rdnr.  544.
5 Schäfer, in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  46.
6  Vgl. etwa BGHZ 22, 186, 193. S. auch BGHZ 68, 225, 237, der die Eigenständigkeit der 

mehreren Sondererben unterstreicht, da dort insoweit treffend von „Einzelnachfolge“ die Rede 
ist.

7  Es gelten letztlich die Grundsätze zur Teilübertragung des oHG-Anteils, vgl. Schäfer, in: 
MüKo-BGB, §  727 Rdnr.  33.

8  Rechtsprechung: S. etwa RGZ 16, 40, 57 ff.; RG, Holdheim 14, 233; RG, JW 1912, 475, 
476; RG, Das Recht 1917, Nr.  457; RG, JR 1927 – Rechtsprechung, Nr.  373; RG, Seuffert‘s 
Archiv 92, Nr.  96; RGZ 171, 328, 330 f. (Kommanditanteil); RGZ 171, 345, 349 f.; BGHZ 22, 
186, 191 ff.; BGH, NJW 1971, 1268; BGHZ 58, 316, 317 (Kommanditanteil); BGHZ 68, 225, 
237; BGH, NJW 1981, 749, 750  (GbR-Anteil); BGH, NJW 1983, 2376, 2377; BGH, NJW 
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vorbeigeht, wird der Singularsukzession vielfach die Wirkung einer gesetzlich 
vollzogenen  Teilungsanordnung9 bzw. eines Vindikationslegats10 nachgesagt. 
Wie noch zu zeigen sein wird, passen diese Begriffe jedoch nicht, um den Vor
gang zu beschreiben.11 Die gesamte Konstruktion soll hier zunächst als Singular
sukzession12 bezeichnet werden, da dieser Begriff treffend ausdrückt, dass jeder 
Sondererbe,  neben  seiner  quotalen  Berechtigung  am  Gesamtnachlass,  den 
oHG-Anteil oder ein Teilstück hiervon erhält, der ihm als Person alleine zusteht. 
Dieses  Konzept  modifiziert  den  Grundsatz  der  Universalsukzession  i. S.d. 
§§  1922 Abs.  1, 2032 Abs.  1 BGB, wonach jeder Erbe zunächst einmal in Höhe 
seiner Erbquote in jeden Nachlassgegenstand einrückt.13

2. Voraussetzungen für eine Singularsukzession

Freilich kann es nur bei Zusammenkommen mehrerer Umstände zu einer solchen 
Singularsukzession kommen. Zunächst müssen mehrere Personen zu Erben be
rufen sein, da die Modifizierung der Universalsukzession, wie sie die etablierte 
Ansicht vornimmt, auf die Erbengemeinschaft bezogen ist und diese nur bei Vor
handensein mehrerer Erben entsteht (§  2032 Abs.  1 BGB).14 Eine Modifikation 

1985, 1953, 1954 (Kommanditanteil); BGHZ 91, 132, 135 f.; BGHZ 98, 48; Literatur: S. etwa 
Lange, Erbrecht, §  102 Rdnr.  84; Ulmer, ZGR 1972, 195, 197 f.; Schmidt, Gesellschaftsrecht, 
§  45  V  4a,  S.  1339 ff.;  Lohmann,  in:  BeckOK-BGB,  §  2032  Rdnr.  14;  Rißmann / Szalai, in: 
BeckOGK-ZR,  §  2032  Rdnr.  20;  Flechtner,  in:  Burandt / Rojahn-ErbR,  §  2032  Rdnr.  36; 
Gergen, in: MüKo-BGB, §  2032 Rdnr.  55.

9 So bezeichnet es Muscheler, Universalsukzession, S.  61; ähnlich Schmidt, Gesellschafts
recht, §  45 V 4a, S.  1340, der von „kraft Gesetzes vollziehender Teilauseinandersetzung“ spricht.

10 Ähnlich Kunz,  in:  Staudinger,  §  1922  Rdnr.  198:  „die  in  ihrer  Funktionsweise  einem 
Vindikationslegat stark ähnelt“. Ablehnend Lange / Kuchinke, Erbrecht, §  5 VI 6c, S.  136.

11 Dies insbesondere deshalb, weil die Singularsukzession keine Nachlassteilung i. S.d. 
§§  2059 Abs.  1 S.  1, 2062 Hs.  2 BGB bewirkt, s. dazu §  2 II. 3. b).

12  Diesen  Begriff  verwendet  z. B.  Flume,  in:  FS  Schilling,  S.  23,  54  und  Lorz, in: 
E / B / J / S-HGB, §  139 Rdnr.  10; BGH, NJW 1983, 2376, 2377; nicht als Modifikation, sondern 
als Gegenstück zur Universalsukzession führt ihn auf: Muscheler, Universalsukzession, S.  17. 
Als Synonyme werden verwendet: BGHZ 68, 225, 237 „Einzelrechtsnachfolge“; Schmidt, in: 
MüKo-HGB,  §  139 Rdnr.  13  „Sonderzuordnung“. Beachte  jedoch  den  nach  hier  vertretener 
Ansicht nicht nur terminologischen Unterschied zwischen Singularsukzession und Sondererb
folge, s. dazu §  2 I. 5.

13  Ein anderes Begriffsverständnis  legt Schmidt an, der den hier dargestellten Anfall des 
Gesellschaftsanteils nicht als Gegensatz zur Universalsukzession begreift, s. Schmidt, in: 
MüKo-HGB,  §  139 Rdnr.  13;  nur  die  qualifizierte Nachfolgeklausel  als Durchbrechung  des 
Grundsatzes der Universalsukzession begreift Muscheler, Universalsukzession, S.  60 mit Ver
weis auf S.  50.

14 Löhnig, in: Staudinger, Vor. §  2032 Rdnr.  27 f.
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der Universalsukzession ist bei einem Alleinerben daher nicht erforderlich.15 Des 
Weiteren muss durch eine Klausel im Gesellschaftsvertrag sichergestellt sein, 
dass der Gesellschaftsanteil als solcher durch die Erbfolge unverändert vererbt 
wird (sog. Vererblichstellung16). Denn anders als bei sonstigen Vermögensgegen
ständen ist der oHG-Anteil nach der gesetzlichen Grundkonzeption gem. §  131 
Abs.  3 S.  1 Nr.  1 HGB eigentlich nicht vererblich (Erbsperre), sondern wächst 
mit dem Erbfall den verbleibenden Gesellschaftern an, §  105 Abs.  3 HGB, §  738 
Abs.  1 S.  1 BGB. Auf die Erben geht dann als Substitut lediglich ein Abfindungs
anspruch  gem.  §  105 Abs.  3 HGB,  §  738 Abs.  1  S.  2 BGB über,  sofern  dieser 
nicht zulässigerweise abbedungen wurde.17 Dies geschieht auch bei mehreren 
Erben im Wege der unmodifizierten Universalsukzession.18 Wenn die oHG nach 
dem Gesellschaftsvertrag19 mit dem Tod eines Gesellschafters  sogar  aufgelöst 
wird, wandelt sich der oHG-Anteil in einen Liquidationsanteil um, der als solcher 
stets  in unmodifizierter Universalsukzession vererbt wird.20 Lediglich wenn in 
Abweichung von der Erbsperre des §  131 Abs.  3 S.  1 Nr.  1 HGB der Übergang 
des Gesellschaftsanteils durch eine sog. erbrechtliche Nachfolgeklausel21 im Ge
sellschaftsvertrag sichergestellt ist, kann es zur erbrechtlichen Nachfolge in den 
oHGAnteil kommen. Die etablierte Ansicht erlaubt es den Gesellschaftern 
dabei, die Reichweite der Vererblichstellung selbst zu dosieren und damit zu be
stimmen, inwieweit das Erbrecht in das Rechtsgefüge der oHG hineinragen soll. 
Denn die Erbsperre des §  131 Abs.  3 S.  1 Nr.  1 HGB soll in personeller Hinsicht 
soweit abbedungen werden können, wie es gewünscht ist. So kann der Kreis der 
Nachfolgeberechtigten durch eine einfache Nachfolgeklausel22 zu Gunsten 
jedermann geöffnet werden. Dass der Erblasser auf die einfache Nachfolge
klausel hin auch die freie Wahl hat, ob er alle Miterben zu Sondererben des 
oHGAnteils beruft (einfache Sondererbfolge) oder nur einen oder mehrere der 

15 Schmidt, in: MüKo-HGB, §  139 Rdnr.  14. Für eine Singularsukzession auch bei Allein
erben  setzen  sich  vereinzelt  Stimmen  in  älteren  Publikationen  ein;  so  etwa Ulmer,  in:  FS 
Schilling, S.  79, 91 im Bereich der Abspaltungsthese.

16  Diesen Begriff  verwendet  in  ähnlicher Weise Muscheler, Universalsukzession, S.  113, 
der in diesem Zusammenhang von „vererblich zu stellen“ spricht. S. auch Schäfer, in: Staub
HGB, §  139 Rdnr.  9.

17  Zur Abbedingung, vgl. BGHZ 22, 186, 194 ff.; BGH, DNotZ 1966, 620; Lange, Erbrecht, 
§  102  Rdnr.  46.  Zum  Sonderfall  der Abbedingung  des Abfindungsanspruchs  bei  Personen
gesellschaften  mit  ideeller  Zwecksetzung,  vgl.  BGHZ  135,  387,  390 f.  Kritisch  zum  voll
ständigen Ausschluss Koch, in: BeckOGK-ZR, §  738 Rdnr.  68.

18 Schmidt, in: MüKo-HGB, §  139 Rdnr.  7, §  131 Rdnr.  66 und 127.
19  Sog. Auflösungsklausel, s. Schäfer, in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  6.
20 Ganz h.M., vgl. etwa Schmidt, in: MüKo-HGB, §  139 Rdnr.  9.
21  Zum Begriff, s. Lange, Erbrecht, §  102 Rdnr.  82 (Schaubild 50).
22  Zum Begriff, s. Schäfer, in: MüKo-BGB, §  727 Rdnr.  29.
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Miterben  als  Sondererben  des  oHG-Anteils  einsetzt  (qualifizierte  Sondererb
folge), wird nur vereinzelt vertreten.23 Überwiegend wird konstatiert, dass die 
einfache Nachfolgeklausel stets auch eine einfache Sondererbfolge aller Mit
erben in den oHGAnteil bewirken soll, sodass alle vom Erblasser eingesetzten 
Erben – entsprechend ihrer Erbquote – ein Teilstück des oHG-Anteils erhalten, 
ohne dass der Erblasser die Möglichkeit hat, nur einem oder einigen der Mit
erben den oHGAnteil unter Ausschluss der anderen Miterben zuzuordnen.24 
Letzteres ist nur möglich, wenn die Erbsperre durch eine sog. qualifizierte Nach
folgeklausel25 lediglich zu Gunsten einer einzelnen Person bzw. mehrerer einzel
ner Personen aufgehoben wird, da dann der Erblasser von vorneherein in der 
Erbeinsetzung hinsichtlich des oHGAnteils beschränkt ist.26 Er kann dann, 
neben dem oder den nachfolgeberechtigten, qualifizierten Sondererben, weitere 
Erben berufen, ohne dass letztere zugleich in den oHG-Anteil nachfolgen. Bei 
einer  qualifizierten Nachfolgeklausel  ist  jedoch Vorsicht  geboten.  Nur  soweit 
gerade die als Nachfolger im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Person (nach
folgeberechtigte Person) vom Erblasser als Sondererbe eingesetzt wird, gelingt 
die Vererbung des oHGAnteils.27 Ein einzelner nachfolgeberechtigter Sonder
erbe erbt den oHGAnteil allein, wohingegen mehrere nachfolgeberechtigte 
Sondererben den oHGAnteil wiederum im Verhältnis ihrer Erbquoten zueinan
der erben.28 Gegenüber nicht nachfolgeberechtigten, vom Erblasser gleichwohl 
zu Sondererben des oHGAnteils auserkorenen Personen scheitert die Nach
folge, denn die Erbsperre des §  131 Abs.  3 S.  1 Nr.  1 HGB bleibt ihnen gegen
über bestehen. Der oHGAnteil wächst dann insoweit den Mitgesellschaftern 
gem. §  105 Abs.  3 HGB, §  738 Abs.  1 S.  1 BGB an und wird grundsätzlich durch 
einen von allen Miterben in gesamthänderischer Verbundenheit gehaltenen Ab
findungsanspruch  substituiert,29 soweit der oHGAnteil nicht über eine ergän 
zende Auslegung einem anderen nachfolgeberechtigten Erben zuerkannt werden 
kann.30

23 So wohl Leipold,  in: MüKo-BGB, §  1922 Rdnr.  92. Zum Streitstand,  s. v. Hoyenberg, 
RNotZ 2007, 377, 383.

24 Große-Boymann, in: Burandt / Rojahn-ErbR, §  1922 Rdnr.  48; Schäfer, in: MüKo-BGB, 
§  727 Rdnr.  30; ders., in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  46; Lorz, in: E / B / J / S-HGB, §  139 Rdnr.  17; 
Lange, Erbrecht, §  102 Rdnr.  84.

25 Kipp / Coing, §  91 IV 8b, S.  507.
26 Lange, Erbrecht, §  102 Rdnr.  84.
27  BGHZ 22, 186, 193.
28 Schäfer, in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  47.
29  Insofern gilt nichts anderes als ohne Nachfolgeklausel, vgl. hierzu Lorz, in: E / B / J / S-HGB, 

§  131 Rdnr.  41.
30  So befürwortet von BGHZ 68, 225, 236.
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3. Gegenstand und Rechtsnatur der Singularsukzession

Freilich  würde  sich  die  Diskussion  über  den Widerspruch  zur  erbrechtlichen 
Universalsukzession erübrigen, wenn sich der soeben als Singularsukzession be
nannte Vorgang überhaupt nicht als erbrechtlicher Übergang darstellt,  sondern 
vielmehr in Wahrheit auf einem anderen Geltungsgrund aufbaut. Mit diesem 
Ausweg wurde v. a. in älteren Publikationen versucht, das sich andernfalls stell 
ende  Problem  einer  das  Grundprinzip  der  Universalsukzession  gem.  §§  1922 
Abs.  1, 2032 Abs.  1 BGB verändernden Singularsukzession zu umgehen. So ver
suchte man, den Übergang des oHG-Anteils zu Gunsten der Erben alleine aus der 
Vererblichstellung im Gesellschaftsvertrag herzuleiten.31 Dies überzeugt jedoch 
nicht. Ohne eine Mitwirkung des Nachfolgers kann der Gesellschaftsvertrag 
nicht als Legitimationsgrundlage für den Anteilsübergang an den Nachfolger ge
sehen werden, da dies einem, dem Gesetz unbekannten, verfügenden Vertrag zu 
Lasten Dritter entspräche.32 Dieser lässt sich insbesondere nicht aus der Existenz 
des §  139 HGB herleiten, da dieser Norm keinerlei Aussagen hinsichtlich der 
Existenz  eines  solchen  Vertragstypus  zu  entnehmen  sind.  Auch  die  Urent
scheidung RGZ 16, 40 optierte bereits gegen vertragliche Lösungsmodelle und 
konstatierte, dass die Erben „von Gesetzes wegen Gesellschafter der offenen Ge-
sellschaft  werden“33. Man blieb jedoch undeutlich, in welcher gesetzlichen 
Grundlage die Legitimation des Übergangs zu erblicken ist.34 In der Folge kam 

31  RG, Holdheim 14, 233: „Wo dies (scil.: die Vererblichstellung) der Fall  ist,  tritt  jeder 
einzelne Erbe auf Grund des Vertrages in die Gesellschaft und in die Rechtsstellung des Erb-
lassers und der Gesellschaft ein“. In diese Richtung gehen wohl auch die Leitsätze in RGZ 108, 
388 („kraft des Gesellschaftsvertrages an die Stelle des Verstorbenen getretenen Erben“) und 
RGZ  109,  80  („[…] wenn  diese  auf Grund  des Gesellschaftsvertrags  als  Erbin  ihres  Ehe-
mannes Gesellschafterin geworden  ist“). Für eine ausschließlich rechtsgeschäftliche Lösung 
der Nachfolge des Erben tritt ein: Flume, Allgemeiner Teil  I-1, §  18 II 1, S.  383 ff. Für eine 
rechtsgeschäftliche  Lösung,  die  neben  der  erbrechtlichen  Lösung  steht:  Lange / Kuchinke, 
Erbrecht, §  5 VI 3c, S.  130; Säcker, S.  43 ff., insbesondere 64; Westermann, JuS 1979, 761, 765 
(die Unzulässigkeit einer rechtsgeschäftlichen Nachfolgeregelung ist nicht eindeutig erwiesen).

32 Schäfer, in: Staub-HGB, §  139 Rdnr.  13; BGHZ 68, 225, 231 ff.
33  RGZ 16, 40, 57.
34  So  spricht  RGZ  16,  40,  58 f.  davon,  dass  die  Gesellschafterhaftung  (verstanden  als 

gesetzliche Konsequenz der Rechtsstellung  als Gesellschafter)  „keineswegs  eine  durch  erb-
rechtliche Nachfolge derivierte,  sondern auf Grund  im Gesetz bestimmter Thatsachen (sic!)
(…) kraft Bestimmung des Handelsgesetzbuches (...) entstanden ist“ und dass „wenn auch in 
den Fällen der Anwendung des Art.  123 Nr.  2 ADHGB die Beerbung des Erblassers des Ein-
tretenden die Voraussetzung des Eintritts bilde, erbrechtliche Prinzipien keinen angemessenen 
Maßstab für das Maß der Verbindlichkeiten des Eingetretenen herstellten“. Hieraus lässt sich 
nur ableiten, dass die Gesellschafterhaftung des Erben nicht aus dem Erbrecht folgt, entgegen 
Siegmann, S.  43 jedoch nicht, dass die gesamte Gesellschafterstellung außerhalb des Erbrechts 
aufgrund einer Legalzession übergeht.
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die Tendenz auf, die handelsrechtlichen Bestimmungen der §§  131 Abs.  3 S.  1 
Nr.  1,  139  HGB  zu  eigenständigen  gesetzlichen  Legitimationsgrundlagen  für  
den  Übergang  des  oHG-Anteils  auf  die  Erben  zu  erklären.35 Es kann heute 
freilich als gesicherte Erkenntnis der etablierten Ansicht gelten, dass sich diese 
Auffassung nicht durchgesetzt hat. §§  131 Abs.  3 S.  1 Nr.  1, 139 HGB können 
nicht als gesetzliche Grundlage für eine vom Erbrecht abgekoppelte Sonder
rechtsnachfolge angesehen werden. Zwar kennt das Gesetz in §§  738 Abs.  1 S.  1, 
563 Abs.  1,  1483 Abs.  1  BGB  erbrechtsunabhängige  Sonderrechtsnachfolgen, 
jedoch haben diese Vorschriften allesamt gemeinsam, dass die von diesen 
Normen begünstigten Personen (Gesellschafter, Ehegatte, Abkömmling) gesetz
lich umschrieben sind, ohne dass der Übertragende hierauf durch einseitige Maß
nahmen gestaltend Einfluss nehmen könnte. Mit Blick auf die Sondernachfolge 
in Personengesellschaftsanteile, bei der gerade die Erbeinsetzung des Nach
folgers durch den Erblasser das bestimmende Moment ist, ist dies allerdings 
anders. Würde man die Sondernachfolge in Personengesellschaftsanteile als von 
der erbrechtlichen Universalsukzession gänzlich abgekoppelte Sonderrechts
nachfolge betrachten, nähme diese eine nur schwer zu legitimierende Sonder
stellung unter allen anderen Sonderrechtsnachfolgen ein. Daneben eignet sich 
§  139 HGB auch nicht als Legitimationsquelle der Sondernachfolge in Personen
gesellschaftsanteile. Denn aus ihr könnte nur eine Nachfolge in den oHGAnteil 
mit  allen Erben hergeleitet werden,  da  §  139 Abs.  1 HGB gerade  voraussetzt, 
dass die oHG mit „den Erben“ fortgesetzt wird. Die von der etablierten Ansicht 
zugelassene  Möglichkeit,  im Wege  einer  qualifizierten  Nachfolgeklausel  den 
oHG-Anteil nur für bestimmte Personen vererblich zu stellen, sodass nur „ein 
Teil der Erben“ in den oHGAnteil einrückt, kann aus dieser Vorschrift nicht 
herausdestilliert werden und zeigt, dass sich das heute erreichte Verständnis der 
Singularsukzession von §  139 HGB emanzipiert hat. Der Übergang des oHG-An
teils zu Gunsten des oder der Sondererben  ist daher  trotz aller Fremdartigkeit 
Ergebnis  der  erbrechtlichen  Sukzessionsvorschrift  des  §  1922 Abs.  1  BGB.36 
D.h.  freilich  nicht,  dass  die Übertragung  des  oHG-Anteils  nicht  auch  abseits 
einer solchen erbrechtlichen Nachfolge auf rechtsgeschäftlichem Weg vollzogen 

35  RG, JW 1912, 475, 476: „(...) die Wirkung dieser Bestimmung ist (...), dass die Erben 
zunächst als Gesellschafter von Gesetzes wegen in die offene Handelsgesellschaft eingetreten 
sind“; RG, Das Recht 1917, Nr.  457: „Infolgedessen wurden (...) deren 11 Erben kraft Gesell-
schaftsrechts (§§  131 Nr.  4, 139 HGB) persönlich haftende Gesellschafter“. Für die einzelnen 
Verästelungen dieser Ansichten, s. weiterführend: Siegmann, S.  39 ff.; Schultze, S.  20 f.

36  So auch: RGZ 170, 392, 394; RGZ 171, 328, 330 (Kommanditanteil); BGHZ 22, 186; 
BGHZ 68, 225, 229 f.; Kunz, in: Staudinger, §  1922 Rdnr.  198; Leipold, in: MüKo-BGB, §  1922 
Rdnr.  91 f.; Schäfer, in: MüKo-BGB, §  727 Rdnr.  28 und 49.
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werden könnte. Solche rechtsgeschäftliche Nachfolgeklauseln37 müssen jedoch 
den Voraussetzungen genügen, die eine Anteilsübertragung unter Lebenden gem. 
§§  398, 413 BGB mit sich bringt. Sie ist also insbesondere an die Mitwirkung des 
Nachfolgers geknüpft.38 Will der Gesellschafter jedoch den oHGAnteil ohne die 
Mitwirkung des designierten Nachfolgers auf diesen übertragen, bleibt ihm nur 
die Möglichkeit, sich über den Weg einer erbrechtlichen Nachfolgeklausel auf 
den erbrechtlichen Pfad zu begeben.

Musste man sich also der Erkenntnis beugen, dass die von den Erben an
getretene Nachfolge in oHGAnteile alleine Ergebnis der erbrechtlichen Uni
versalsukzession sein kann, versuchten ältere Publikationen die Wirkung des 
erbrechtlichen Übergangs zu beschränken und den oHG-Anteil nur in seinen ver
mögensrechtlichen Aspekten  einem  erbrechtlichen  Übergang  zu  unterwerfen. 
Die Nachfolge in andere Positionen des Anteils, insbesondere deren mitglied
schaftliche und verwaltungsspezifische Teile, sollte hingegen eine bloße Folge 
dieses  erbrechtlichen  Übergangs  sein  und  sich  außerhalb  des  Erbrechts  voll
ziehen.39 Richtigerweise hat der heutige Rechtsstand eine solche gespaltene Be
trachtung der Gesellschafterposition überwunden: Der oHGAnteil wird vom 
Erbrechtsgefüge  als Ganzes,  d. h.  in  seiner  umfassenden  Funktion  als Gesell-
schafterposition mit allen Rechten und Pflichten, auf den Nachfolger kraft Erb
rechts übergeleitet.40 Auch diese Sichtweise ist letztlich stringent, wenn man sich 
vor Augen  führt,  dass  der  oHG-Anteil  nahezu  einmütig  als  gem.  §§  398,  413 
BGB  lebzeitig  übertragbare  Rechtsposition  angesehen  wird,  sofern  die  Mit
gesellschafter der Übertragung zustimmen und damit auf ihren aus §  105 Abs.  3 
HGB, §  719 Abs.  1 Hs.  1 Var.  1 BGB hergeleiteten Schutz vor Einmischung ge
sellschaftsfremder Dritter verzichten.41 Wenn jedoch die Mitgliedschaft als ein
heitliche  Rechtsposition  durch  Rechtsgeschäft  unter  Lebenden  übertragen 

37  S. zur Terminologie etwa Klein / Lindemeier, in: Münchener Handbuch des Gesellschafts
rechts I, §  79 Rdnr.  27.

38 Lange, Erbrecht, §  102 Rdnr.  65 f.
39 Vgl. Schlicht, NJW 1954, 984, 985; Küster, S.  57; Ebert, S.  101 f.; Müller, in: FS Wahl, 

S.  369, 372 ff.; enger etwa: Wolf, NJW 1954, 1549; Donner, DR 1943, 1205, 1208 (Kommandit
anteil) und ders., DNotZ 1944, 143, 150, die nur die höchstpersönlichen Aspekte der Mitglied
schaft aus dem Erbrecht ausnehmen wollen. Die Begründungsansätze, wie sich die Nachfolge 
in diese nichtvermögensrechtlichen Positionen vollziehen soll, sind letztlich verschiedenartig 
ausgestaltet, s. hierzu weiterführend: Siegmann, S.  83 ff.; Schultze, S.  25 f.

40 S. bereits: Weiler, DNotZ 1952, 283, 287 f.; Einmahl, AcP 160, 29, 31, 33 ff. So die heute 
allgemeine Ansicht: BGHZ 68, 225, 229; Schmidt, in: MüKo-HGB, §  139 Rdnr.  12; Lehmann-
Richter, in: BeckOK-HGB, §  139 Rdnr.  16.

41  BGHZ 13, 179, 184; BGHZ 44, 229, 231; BGHZ 71, 296, 299; Schäfer, in: Staub-HGB, 
§  105 Rdnr.  291.
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werden kann, muss letztlich das Gleiche gelten, wenn es um die Übertragung von 
Todes wegen geht.42

4. Singularsukzession aus Sicht der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Erstmals hat sich das RG am 17.3.1886 in RGZ 16, 40 ff., und damit vor Inkraft
treten des BGB und des HGB,43 gegen die Sukzession einer Erbenmehrheit in einen 
Gesellschaftsanteil und für eine Singularsukzession ausgesprochen. Es galten 
damit noch die landesrechtlichen bürgerlichen Gesetze, in dem zu entscheidenden 
Fall das PreußALR;44 daneben galt das reichsrechtliche ADHGB.45 Vor diesem 
Hintergrund muss man die Entscheidung des RG verstehen. Das RG erteilte dabei 
der Erbengemeinschaft am oHGAnteil mit folgenden Worten eine Absage:

„Die  fernere Konstruktion  (…), dass die Personen, welche den verstorbenen Gesellschafter 
beerbt  hätten,  (…)  nicht  je  individuell  Gesellschafter  in  der  offenen  Handelsgesellschaft 
würden, sondern nur  in  ihrer Gesamtheit den einen verstorbenen Gesellschafter vorstellten, 
besteht (…) auf der Anwendung erbrechtlicher Grundsätze auf einen Fall, für welche sie nicht 
gegeben sind“.46

Zur Begründung  führte das RG vornehmlich den Charakter der oHG als Haf- 
tungsgemeinschaft  aus,  der  durch  die  Zulassung  einer  Erbengemeinschaft  an 
dem  oHG-Anteil  infrage  gestellt  würde.  Zur Verdeutlichung  bildete  es  einen 
hypothetischen  Fall,  bei  dem  allmählich  alle Gesellschafter  einer  oHG  durch 
Erbengemeinschaften  beerbt  werden,  die  aus  Benefizialerben47  bestehen.  In 

42 Siegmann, S.  90 f.
43  Das BGB und das HGB traten erst am 1.1.1900 in Kraft, vgl. Art.  1 Abs.  1 EGBGB und 

Art.  1 Abs.  1 EGHGB.
44  Auf  dem Boden  des  Deutschen  Reiches  galten  vor  dem  Inkrafttreten  des  BGB  noch 

andere  Partikularrechte  des  bürgerlichen Rechts.  Für  einen Überblick,  s. Honsell, in: Stau
dinger, Einleitung zum BGB Rdnr.  59.

45 Das ADHGB wurde bis 1861 auf der Nürnberger Konferenz ausgearbeitet und galt, nach 
entsprechender landesgesetzlicher Einführung, bereits in den einzelnen Staaten des Deutschen 
Bundes,  wurde  nach  dem  Zusammenbruch  desselben  im  Sommer  1866  mit Wirkung  zum 
1.1.1870 Bundesgesetz des Norddeutschen Bundes (vgl. §  6 Gesetz, betreffend die Einführung 
der Allgemeinen Deutschen WechselOrdnung, der Nürnberger WechselNovellen und des All
gemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches als Bundesgesetze) und wenig später durch §  2 des 
Gesetzes,  betreffend  die  Verfassung  des  Deutschen  Reichs  vom  16.4.1871  bzw.  §  2  des 
Gesetzes, betreffend die Einführung Norddeutscher Bundesgesetze in Bayern vom 22.4.1871, 
Gesetz des neu gegründeten Deutschen Reiches. Vgl. hierzu Pöhlmann, Das Aktienrecht des 
19. Jahrhunderts, S.  42 f. m. w. N.

46  RGZ 16, 40, 58.
47  Benefizialerben sind Erben, die allesamt die Erbschaft mit dem Vorbehalt der Rechts

wohltat des Inventars angenommen haben, sodass jeder Miterbe gem. I 9 §§  422, 452 PreußALR 
i. V. m. I 17 §§  134 f. PreußALR nur auf seinen Erbteil beschränkt haftet.



18 1. Kapitel: Einleitung und Darstellung der etablierten Ansicht

diesem Fall käme es nach Ansicht des RG, mit Blick auf die im PreußALR an
gelegte Haftungsbeschränkung auf den Nachlass gem. I  17,  §§  134 f. und I  9, 
§§  422, 452 PreußALR, „zu der Rechtsbildung einer Gesellschaft, deren Inhaber 
sämtlich in beschränkter Weise mit Verlassenschaften haften, also schnurstracks 
zu dem Gegenteile einer offenen Handelsgesellschaft“.48 Warum das RG davon 
ausging, dass gerade das Einrücken einer Erbengemeinschaft aus Benefizialerben 
in den oHGAnteil zu einer der oHG abträglichen Haftungsbeschränkung auf 
den Nachlass führen soll, obwohl es im selben Urteil betonte, dass die dem 
Alleinbenefizialerben  zustehenden  Möglichkeiten  der  Haftungsbeschränkung 
nicht die vom Erbrecht unabhängige persönliche Gesellschafterhaftung gem. 
Art.  112 S.  1 und Art.  113 Abs.  1 ADHGB49 erfasse, da dieser hieraus mit seinem 
ganzen Vermögen hafte,50 wird nicht erörtert. Dies gilt wohl nicht zuletzt des
halb, weil das RG seinerzeit noch einen zweiten Vorbehalt gegen die Zulassung 
einer Erbengemeinschaft am oHGAnteil hatte. Dieser bezog sich jedoch nicht 
auf die Ebene des haftungsrechtlichen Vermögenszugriffs, sondern war auf die 
Ausgestaltung der Einstandspflicht der Miterben gerichtet. Nach I 17 §§  127 f. 
PreußALR waren Miterben vor der Teilung nämlich stets – also egal, ob sie be
schränkt als Benefizialerben oder unbeschränkt hafteten – nur gemeinschaftlich 
und untereinander im Verhältnis ihrer Erbteile einstandspflichtig.51 Dies hatte zur 
Folge,  dass  jeder  Miterbe  den  „Erbschaftsgläubigern“52 gegenüber nur zu
sammen  mit  den  anderen  Miterben  „zu  einer  bezüglichen  Rate“53  zur  Be
friedigung  der Verbindlichkeit  verpflichtet war. Aus  Sicht  des RG war  dieser 
Umstand nicht vereinbar mit dem Wesen der Gesellschafterhaftung, die nach 
Art.  112  S.  1  ADHGB  die  gesamtschuldnerische  Einstandspflicht  eines  jeden 
oHGGesellschafters fordert.54 Gerade dieser Vorbehalt erledigte sich jedoch mit 
dem Erlass des BGB, da §  2058 BGB – in bewusster Abkehr vom PreußALR55 
–  grundsätzlich  eine  gesamtschuldnerische Einstandspflicht  der Miterben  vor
sieht. Dass gem. §  2059 Abs.  1 S.  1 BGB vor der Nachlassteilung i.d.R. nur ein 
Zugriff  auf  den  Erbteil  jedes Miterben  besteht,  berührt  den  gesamtschuldne-
rischen Charakter  der  Einstandspflicht  nicht.56 Daneben stellte der Erlass des 

48  RGZ 16, 40, 58.
49 Art.  112  S.  1 und Art.  113  Abs.  1  ADHGB entsprechen im Wesentlichen den heutigen 

§§  128 S.  1, 130 Abs.  1 HGB.
50  RGZ 16, 40, 43 f.
51  Zum Inhalt dieser Haftung, s. auch Köbler, Erbrecht und Gesellschaft, S.  38.
52 So in I 17 §  127 PreußALR als Terminus verwendet.
53  So das RG in RGZ 16, 40, 58.
54  RGZ 16, 40, 58.
55  S. hierzu Mugdan V, S.  862 f.
56  Nur  §  2059 Abs.  1  S.  2  BGB  sieht  ausnahmsweise  eine  Teilschuld  der  unbeschränkt 

haftenden Erben vor.
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BGB  auch  die  Singularsukzession  an  sich  unter  erhöhten Begründungsdruck, 
weil  sich  das  BGB  bewusst  gegen  jedwede  Form  von  erbrechtlicher  Einzel
rechtsnachfolge entschied.57 Unter Geltung des PreußALR konnte eine richter
rechtlich neugeschöpfte Singularsukzession hingegen viel leichter aus der Taufe 
gehoben werden, kannte doch das PreußALR selbst eine beachtliche Anzahl von 
Einzelrechtsnachfolgen für bestimmte, insbesondere personenbezogene Gegen
stände.58 Die für eine Analogie wesensnotwendige planwidrige Regelungslücke 
und teleologische Vergleichbarkeit zu den ebenfalls personenbezogenen 
oHGAnteilen lag damit im PreußALR  näher  als  unter Geltung  des BGB,  da 
letzteres zwar erbrechtsunabhängige Sonderrechtsfolgen59, aber keine erbrecht
liche Singularsukzession mehr kennt.60 Mit Erlass des BGB hätte daher eigentlich 
erneut  mit  dem  Blick  für  das  veränderte  Gesamtsystem  über  die  Singular
sukzession befunden werden müssen. Umso verwunderlicher ist jedoch, dass 
sich das RG in einer seiner ersten Entscheidungen, die sich nach dem Erlass des 
BGB mit der Frage der Sukzession in den Gesellschaftsanteil beschäftigte, nicht 
ausreichend mit einer Fortgeltung der Singularsukzession auseinandersetzte. So 
hat das RG in dieser Entscheidung vom 7.2.1912 schlicht konstatiert:

Die Wirkung dieser Bestimmung (scil.: der einfachen Nachfolgeklausel) ist – vgl. RGZ 16, 40 ff. 
(...) – dass die Erben zunächst als Gesellschafter von Gesetzes wegen in die Gesellschaft ein-
getreten sind, und zwar nicht die Erben  in  ihrer Gesamtheit als ein Gesellschafter,  sondern 
jeder Miterbe als selbstständiger Gesellschafter.61

Eine weitere Begründung dieser These erfolgte nicht. Das RG hielt offenbar eine 
aktualisierte Prüfung des Befundes – trotz des zwischenzeitlichen Erlasses des 
BGB – nicht für erforderlich und blieb dieser Linie auch später treu.62 Auch der 
II. Senat des BGH stellte in BGHZ 22, 186 ff. bereits früh fest, dass er an der 
Singularsukzession in Gesellschaftsanteile festhalten wolle. Denn ohne diese 
Modifikation könnten „mehrere Erben, trotz der vom Gesellschaftsvertrag vor-

57  Von gezielter Abschaffung mit Blick auf das zuvor geltende gemeine Recht spricht auch 
Lange, Erbrecht, §  8 Rdnr.  21.

58 So waren im PreußALR Sondererbfolgen für Lehne, Fideikommisse sowie Heergerät (die 
einer Person männlichen Geschlechts zugeordneten Gegenstände), für Niftel und Gerade (die 
einer Frauensperson zugeordneten Gegenstände), s. II 1 §§  501 ff. PreußALR, und für den Erb
schatz i. S.d. II  1  §§  276 ff.  PreußALR ausdrücklich vorgesehen. S. hierzu Muscheler, Uni
versalsukzession, S.  16 f.

59  Z.B.  §§  563–563b  BGB;  §  738 Abs.  1  S.  1  BGB  bei Versterben  eines  Gesellschafters 
ohne Nachfolgeklausel; §  1483 Abs.  1 S.  2 BGB.

60  Zur Unterscheidung  zwischen  erbrechtsunabhängigen  und  erbrechtlichen Sondernach
folgen, vgl. Kunz, in: Staudinger, §  1922 Rdnr.  28 f.

61  RG, JW 1912 S.  475, 476.
62  Vgl. etwa einige der letzten Entscheidungen des RG: RGZ 170, 392, 394; RGZ 171, 328, 

330 f. (Kommanditanteil); RGZ 171, 345, 349 f.
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gesehenen und zugelassenen Vererblichkeit des Gesellschaftsanteils, diesen im 
Wege der Erbfolge nicht erwerben“63. Bei der oHG könne nämlich „mit Rück-
sicht darauf, daß sie in der Regel eine persönlichkeitsbezogene Arbeitsgemein-
schaft  und  stets  eine  persönlichkeitsbezogene  Haftungsgemeinschaft  ist,  eine 
Erbengemeinschaft nicht Mitglied sein“64.
Warum dies so sein soll, kann man diesem Urteil nicht näher entlocken.  In 

BGHZ 68, 225 ff. blieb man dieser Rechtsprechung treu, sicherte sich jedoch zu
sätzlich  ab,  indem man konstatierte,  dass  diese Ansicht  „mangels  zwingender 
gegenteiliger Argumente schon im Hinblick auf die notwendige Kontinuität einer 
revisionsrichterlichen  Rechtsprechung  nicht  mehr  in  Frage  gestellt  werden 
(kann)“65.
Daneben legte der II. Senat mit den Worten nach, dass „die Einzelrechtsnach-

folge  dem  Senat  im  Übrigen  nach  wie  vor  als  die  sachgerechte  Lösung  (er-
scheint),  weil  sich  die  Erbengemeinschaft  weder  für  eine  Betätigung  als  Ge-
sellschafter noch für die Gesellschafterhaftung eignet; sie hat auch die Vorschrift 
des  §  139 HGB  für  sich,  die  sie  zwar  nicht  ausdrücklich  vorschreibt,  bei  un-
befangener Betrachtung aber offenbar voraussetzt“66.
Der  II.  Senat  formulierte  damit  drei Kernvorbehalte,  die  der Erbengemein

schaft an einem oHGAnteil angeblich entgegenstehen sollen: Die Ungeeignet
heit  für  die  Betätigung  als  Gesellschafter,  die  Ungeeignetheit  für  die  Ge
sellschafterhaftung  sowie der Wortlaut des §  139 HGB. Trotz dieser Kernvor
behalte bleibt folgende von der Rechtsprechung67 oftmals formulierte und von 
der Literatur68 vielfach rezipierte floskelhafte Begründung beherrschender Faktor 
in den Veröffentlichungen: Die offenen Handelsgesellschaften sind „persönlich-
keitsbezogene Arbeits-  und Haftungsgemeinschaften  (…),  in denen die Rechte 
und Pflichten in der Regel sachgerecht nur von voll verantwortlichen und selbst 
handlungsfähigen  Personen  wahrgenommen  werden  können“69. Eine Voraus
setzung, der die Erbengemeinschaft nicht genügen könne,  da  „sie nicht hin-
reichend verselbständigt ist, um im Rechtsverkehr als handlungs- und haftungs-
fähige Einheit aufzutreten“70.

63  BGHZ 22, 186, 192.
64  BGHZ 22, 186, 192.
65  BGHZ 68, 225, 237.
66  BGHZ 68, 225, 237.
67  BGHZ 22, 186, 192; BGH, NJW 1983, 2376, 2377.
68 Aus dem Schrifttum, vgl. etwa: Kämper, RNotZ 2016, 625, 628; Reimann, ZEV 2002, 

487, 488; Gergen, in: MüKo-BGB, §  2032 Rdnr.  14 f.
69  BGH, NJW 1983, 2376, 2377.
70 Löhnig, in: Staudinger, Vor. §  2032 Rdnr.  28.
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Dieser  Grundvorbehalt  bleibt,  auch  wenn  er  mit  den  vom  II.  Senat 
kommunizierten Kernvorbehalten betrachtet wird, mehr als nebulös, da er es ver
meidet, konkrete, rechtliche Anknüpfungspunkte einer für die Singularsukzession 
sprechenden Argumentationskette offen darzulegen. Was etwa eine Person zu 
einer  „voll  verantwortlichen  und  handlungsfähigen  Person“ macht, ist nicht 
selbsterklärend. Nur eines ist gewiss: Die Erben in der Organisationsform der 
Erbengemeinschaft sollen diese Anforderungen nicht erfüllen. Auch welche Um
stände  es  sind,  die  die  oHG  zu  einer  „persönlichkeitsbezogenen Arbeits-  und 
Haftungsgemeinschaft“ machen, kann allenfalls erahnt werden. Schließlich ver
meidet auch der Vorbehalt, wonach „§  139 HGB bei unbefangener Betrachtung 
eine  Sondererbfolge  voraussetze“,  einen  dogmatisch  nachvollziehbaren  Be
gründungsansatz.  Trotz  dieser  lückenhaften  Argumentationskette  der  höchst-
richterlichen Rechtsprechung ist der IV. Senat71 dem II. Senat in BGH, NJW 1983, 
2376 mit den Worten beigesprungen, dass es sich bei der Singularsukzession 
damit um eine „gesellschaftsrechtlich zwingende Begrenzung der Gestaltungs-
möglichkeiten“72 handele. Jedoch resümierte er vorsichtiger: „Wenn die Recht-
sprechung dabei nicht ohne die Annahme einer Sondererbfolge  in die Gesell-
schaftsanteile auskommt, obwohl die Sondererbfolge im deutschen Recht sonst 
nur ausnahmsweise vorkommt, dann kann und muß das hingenommen werden“.73 
Gerade am Wort „hinnehmen“ zeigt sich jedoch, dass jedenfalls der IV. Senat des 
BGH um die dogmatisch zweifelhafte Grundlage der Singularsukzession im Bilde 
war und diese nur mangels besserer Alternativen zu akzeptieren gewillt war.
Wie die dargelegte Auswahl der Rechtsprechung zeigt, bleibt die Begründung 

der  Singularsukzession  in  der  Rechtsprechung  stiefmütterlich,  da  die  zum 
PreußALR erstmals befürwortete und dort eingehend begründete Singular
sukzession ohne eine vertiefte Prüfung  in das BGB eingeschleppt wurde. Die 
Rechtsprechung begründet die Singularsukzession bereits seit geraumer Zeit gar 
nicht mehr74 oder begnügt sich mit der eben genannten Floskel.75 Auch in der 
heutigen Kommentarliteratur kann diese Floskel – zumindest als unterstützendes 
Argument – teilweise angetroffen werden, während sich teilweise aber auch gar 
keine Begründung der Singularsukzession mehr findet.76 Was mit  der floskel

71  Fungierte  von  1980  bis  1989  als  IVa.  Zivilsenat.  Um Verwirrung  zu  vermeiden,  soll 
jedoch einheitlich die heute geltende Senatsbezeichnung als Grundlage für den Text dienen.

72  BGH, NJW 1983, 2376, 2377.
73  BGH, NJW 1983, 2376, 2377.
74  S.  etwa  BGH,  NJW  1999,  571,  572  (GbR-Anteil);  BGH,  NJW  1996,  1284,  1285 

(GbR-Anteil); BGH, NJW 1985, 1953, 1954 (Kommanditanteil).
75  S. etwa BGH, NJW 1981, 749, 750 (GbR-Anteil).
76 Kunz, in: Staudinger, §  1922 Rdnr.  198, die jedoch auch auf die Haftungsdisparität hin

weist (s. hierzu §  3 I. 1.); Gergen, in: MüKo-BGB, §  2032 Rdnr.  55, der daneben u. a. auf die 
mangelnde rechtliche Verselbstständigung und die Haftungsdisparität hinweist (s. hierzu §  3 I. 
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haften  Formulierung  der  Rechtsprechung  konkret  gemeint  ist,  erschließt  sich 
nicht ohne Weiteres. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass der BGH in den 
oben genannten Entscheidungen den dogmatisch wichtigen Streit um die Not
wendigkeit der Singularsukzession  im Wesentlichen der Literatur77 überlassen 
hat  und  sich  damit  begnügte,  in  Klammerzusätzen  auf  die  dort  zu  findenden 
Fundstellen Bezug zu nehmen.78 Primär wird daher in §  3 mit den dort zu fin- 
denden Argumenten der Literatur zu arbeiten sein, um den Streit hinsichtlich der 
Notwendigkeit der Singularsukzession angemessen beleuchten zu können.

5. Von der quotenorientierten Singularsukzession zur 
gegenstandsorientierten Sondererbfolge

Trotz  der  dünnen Argumentationsgrundlage,  die  die  höchstrichterliche Recht
sprechung zur Notwendigkeit der Singularsukzession geliefert hat, war sie doch 
bemüht, das von ihr kreierte Produkt fortzuentwickeln. Im Gefolge der Singular
sukzession stellte  sich,  insbesondere  im Umfeld von qualifizierten Nachfolge
klauseln, die Frage, in welchem Verhältnis ein qualifizierter Sondererbe gegen
über den sonstigen Miterben den Gesellschaftsanteil erbt.

a) Wandel der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Hierzu vollzog die Rechtsprechung in ihrer skizzierten Geschichte zur Singular
sukzession eine radikale Kehrtwende. So wurde in BGHZ 22, 186 ff. noch an
genommen,  dass  „die Miterben diesen Gesellschaftsanteil entsprechend ihrer 
Beteiligung am Nachlass unmittelbar geteilt erwerben“79. Der Umfang und der 
Gegenstand der Singularsukzession jedes zur Nachfolge berufenen Sondererben 
stand damit noch unter erbrechtlichen Vorzeichen, da im Erbrecht den Erben 
grundsätzlich  ein  ideeller  Anteil  am  Gesamtnachlass  (§§  2032  Abs.  1,  2033 
Abs.  1 BGB – sog. Erbteil80) und nicht einzelne Gegenstände des Nachlasses an

1. und VIII.). Gar keine eigene Begründung mehr führen an: Kamanabrou, in: Oetker-HGB, 
§  139 Rdnr.  7; Roth,  in: Baumbach / Hopt-HGB,  §  139 Rdnr.  14; Klimke,  in: BeckOK-HGB, 
§  105 Rdnr.  80.

77  An dogmatisch nachvollziehbareren Begründungsmodellen versucht sich das Schrifttum 
etwa bei Schäfer, in: MüKo-BGB, §  705 Rdnr.  81; Schöne, in: BeckOK-BGB, §  727 Rdnr.  16; 
v. Proff, in: BeckOGK-ZR, §  727 Rdnr.  44 (jeweils für die Außen-GbR).

78  Dies wird besonders deutlich in den beiden wichtigen Entscheidungen BGHZ 22, 186, 
191 ff. und BGHZ 68, 225, 237.

79  BGHZ 22, 186, 193.
80  Diesen Begriff verwendet z. B. Gergen,  in: MüKo-BGB, §  2033 Rdnr.  4. Gebräuchlich 

sind auch andere Bezeichnungen: Anteil am Nachlass (Löhnig, in: Staudinger, §  2033 Rdnr.  1); 
Nachlassanteil (Bayer, in: Erman-BGB, §  2033 Rdnr.  1) oder Miterbteil (Rißmann / Szalai, in: 
BeckOGK-ZR, §  2033 Rdnr.  9).


